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130/2020 
 

Haushaltssatzung 

der Stadt Bad Wünnenberg für das Haushaltsjahr 2020 
 

 

Haushaltssatzung 

der Stadt Bad Wünnenberg  

für das Haushaltsjahr 2020 

 

 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666) unter Berücksichtigung aller seit-
dem erfolgten Änderungen hat der Rat der Stadt Bad Wünnenberg mit Beschluss vom 12.03.2020 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 

 

 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf      38.182.656,00 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     38.132.137,00 € 

  

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf       34.595.506,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf       35.000.714,00 € 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf         11.405.930,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf         12.602.000,00 € 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf         1.196.070,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf            340.000,00 € 

 

festgesetzt. 
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§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
1.196.070,00 € festgesetzt. 

 

 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

 

 

§ 4 

 
Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 5.500.000,00 € festgesetzt. 

 

 

§ 6 

 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 

 

1. Grundsteuer   

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  250 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)     429 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer         417 v. H. 

 

 

 

 

§ 7 

 

Haushaltssicherungskonzept 

 

entfällt. 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde in Paderborn mit Schreiben vom 13.03.2020 angezeigt worden. 

 
Der Haushaltsplan wird vom 09.04.2020 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses für das 
Jahr 2020 im Verwaltungsgebäude der Stadt Bad Wünnenberg im Stadtteil Fürstenberg, Poststraße 
15, während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.  

 
 
 

Hinweis 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 

 

 
 

Bad Wünnenberg, den 27. März 2020 
 

 

 
 
 

 
Christoph Rüther 
Bürgermeister 
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131/2020 
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132/2020 

 
 
 
 
 

 

133/2020 

 

2. Änderungssatzung vom 14.01.2020 der Satzung des Gemeindeforstamtsverbandes  

Willebadessen 

 

Gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) weise 

ich darauf hin, dass die 2. Änderungssatzung vom 14.01.2020 der Satzung des Gemeindeforstamts-

verbandes Willebadessen vom 21.02.2018 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold vom 

09.03.2020 – ABl. Reg. Dt. 2020, S. 83–84 – bekannt gemacht worden ist. 

 

 

gez. 

Michael Beninde 

Verbandsvorsteher 
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134/2020 
 

Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Alin Ursaiche 
zuletzt wohnhaft: Hoppenmeer 3, 33129 Delbrück 
  
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 23.03.2020 (Az:36.1/PB-MI362) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Schäfer 
 

 
 
135/2020 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Kreis Paderborn 

Der Landrat 

Jugendamt 

Aldegreverstr. 10-14 

 33102 Paderborn 

 

 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 

 

 

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 09.03.2020 nachfolgend genannte Vereine ge-

mäß § 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII - KJHG) – in Verbin-

dung mit § 25 Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – 1. AG-KJHG – 

als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt: 

 

- Glückspilze e.V., Paderborn 

- Frischluft Kreisverband Paderborn e.V. 

 

 

Im Auftrag 

 

gez. Vogt 
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136/2020 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/42339-19-600 
 

 
Immissionsschutz 

Stadtwerke Lichtenau GmbH, Leihbühl 21, 33165 Lichtenau 
 

 Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage vom Typ Ener-
con E-115 in Lichtenau, Gemarkung Hakenberg, Flur 1, Flurstück 79 

 
Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 
10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie § 27 des Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Stadtwerke Lichtenau 
GmbH mit Bescheid vom 31.03.2020 die Genehmigung gemäß §§ 6 und 16 BImSchG zur wesentli-
chen Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 durch Leistungserhö-
hung zur Nachtzeit erteilt wurde. Die v. g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes.  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische Dokument muss für 
die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elekt-
ronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden soll-
te, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
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Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
09.04.2020 bis einschließlich dem 22.04.2020 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Ver-
fahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefor-
dert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter www.uvp-verbund.de einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Kasmann 
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137/2020 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
Az.: 66.3/41973-18-600 
 
 
 Wesentliche Änderung einer Windenergieanlage in Paderborn-Neuenbeken 
 
Die Buker Windkraft GmbH & Co. KG, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer 
Windenergieanlage vom Typ Enercon E-115 in Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 13, Flur-
stück 80. Gegenstand der Änderung ist eine Leistungserhöhung zur Nachtzeit auf dem Betriebsmo-
dus 96,5 dB(A). 
 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Änderung im Sinne 
des § 16 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für das Verfahren und die Zulassungsentschei-
dung ist der Kreis Paderborn zuständig. 
 
Für dieses Vorhaben wurde gem. § 9 i. V. m. § 7 Abs. 3 UVPG die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung beantragt. Der Entfall der Vorprüfung wird von der Genehmigungsbehörde als 
zweckmäßig erachtet. Am 02.03.2020 wurde ein entsprechender UVP-Bericht durch die Antragstelle-
rin vorgelegt. 
 
Das Vorhaben wird weiter gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren (9. BImSchV) und § 19 UVPG hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen einschließlich Gutachten (UVP-Bericht, Schal-
limmissionsprognose und Anhang zur Schallimmissionsprognose, Nachberechnung zur Schallimmis-
sionsprognose und Erklärung der Lackmann Phymetric GmbH zum IP 37) liegt in der Zeit 
 

vom 15.04.2020 bis einschließlich 14.05.2020 
 

 bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, und der Gemeinde Altenbeken, Erdgeschoss, 
Zimmer E7, Bahnhofstr. 5a, 33184 Altenbeken, öffentlich aus. Er kann dort an jedem behördlichen 
Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Zusätzlich werden die Antragsunterlagen 
im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-
und-Auslegung.php und unter www.uvp-verbund.de veröffentlicht. 

Der UVP-Bericht enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, insbesondere die 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern. 

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 15.06.2020) schriftlich, zur Niederschrift oder elektro 
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nisch (E-Mail an: fb66@kreis-paderborn.de) bei den vorstehend genannten Behörden erhoben wer-
den. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei den o. g. Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht 
für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Geneh-
migungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 21.07.2020 ab 09.30 Uhr anberaumt. An diesem Tag werden die Einwen-
dungen für zwei weitere Änderungsvorhaben im Windpark Neuenbeken / Schwaney erörtert. 
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Besprechungsraum C.00.15 des Kreishauses Pader-
born, Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am da-
rauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt. 
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus be-
sonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenver-
treter, die Vertreter der Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht ha-
ben, sowie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausblei-
ben der Vertreter der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
Eine besondere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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138/2020 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/41706-19-600 
 
 
 Wesentliche Änderung einer Windenergieanlage in Altenbeken-Schwaney 
 
Die Windenergie Potthast GmbH & Co. KG, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 16 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung einer wesentlichen Änderung 
einer Windenergieanlage vom Typ Enercon E-82 E2 in Altenbeken, Gemarkung Schwaney, Flur 18, 
Flurstück 48. Gegenstand der Änderung ist die erstmalige Aufnahme des Nachtbetriebs mit einer 
Leistung von 1.600 kW. 
 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Änderung im Sinne 
des § 16 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für das Verfahren und die Zulassungsentschei-
dung ist der Kreis Paderborn zuständig. 
 
Für dieses Vorhaben wurde gem. § 9 i. V. m. § 7 Abs. 3 UVPG die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung beantragt. Der Entfall der Vorprüfung wird von der Genehmigungsbehörde als 
zweckmäßig erachtet. Am 02.03.2020 wurde ein entsprechender UVP-Bericht durch die Antragstelle-
rin vorgelegt. 
 
Das Vorhaben wird weiter gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren (9. BImSchV) und § 19 UVPG hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen einschließlich Gutachten (UVP-Bericht, Schal-
limmissionsprognose und Anhang zur Schallimmissionsprognose) liegt in der Zeit 
 

vom 15.04.2020 bis einschließlich 14.05.2020 
 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, und der Gemeinde Altenbeken, Erdgeschoss, 
Zimmer E7, Bahnhofstr. 5a, 33184 Altenbeken, öffentlich aus. Er kann dort an jedem behördlichen 
Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Zusätzlich werden die Antragsunterlagen 
im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-
und-Auslegung.php und unter www.uvp-verbund.de veröffentlicht. 

Der UVP-Bericht enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, insbesondere die 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern. 

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 15.06.2020) schriftlich, zur Niederschrift oder elektro 
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nisch (E-Mail an: fb66@kreis-paderborn.de) bei den vorstehend genannten Behörden erhoben wer-
den. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei den o. g. Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht 
für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Geneh-
migungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 21.07.2020 ab 09.30 Uhr anberaumt. An diesem Tag werden die Einwen-
dungen für zwei weitere Änderungsvorhaben im Windpark Neuenbeken / Schwaney erörtert. 
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Besprechungsraum C.00.15 des Kreishauses Pader-
born, Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am da-
rauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt. 
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus be-
sonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenver-
treter, die Vertreter der Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht ha-
ben, sowie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausblei-
ben der Vertreter der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
Eine besondere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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139/2020 

 Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/40196-20-600 
 
 
 Wesentliche Änderung einer Windenergieanlage in Paderborn-Neuenbeken 
 
Die Windkraft Rönickerfeld 3 GmbH & Co. KG, Am Henkelberge 33, 33100 Paderborn, beantragt 
gem. § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung einer wesentlichen 
Änderung einer Windenergieanlage vom Typ Enercon E-82 E2 in Paderborn, Gemarkung Neuenbe-
ken, Flur 12, Flurstück 24. Gegenstand der Änderung ist eine Leistungserhöhung zur Nachtzeit auf 
dem Betriebsmodus 0s (Volllast). 
 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Änderung im Sinne 
des § 16 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für das Verfahren und die Zulassungsentschei-
dung ist der Kreis Paderborn zuständig. 
 
Für dieses Vorhaben wurde gem. § 9 i. V. m. § 7 Abs. 3 UVPG die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung beantragt. Der Entfall der Vorprüfung wird von der Genehmigungsbehörde als 
zweckmäßig erachtet. Am 02.03.2020 wurde ein entsprechender UVP-Bericht durch die Antragstelle-
rin vorgelegt. 
 
Das Vorhaben wird weiter gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren (9. BImSchV) und § 19 UVPG hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen einschließlich Gutachten (UVP-Bericht, Schal-
limmissionsprognose und Anhang zur Schallimmissionsprognose) liegt in der Zeit 
 

vom 15.04.2020 bis einschließlich 14.05.2020 
 

 bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, öffentlich aus. Er kann dort an jedem behördli-
chen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Zusätzlich werden die Antragsunter-
lagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-
und-Auslegung.php und unter www.uvp-verbund.de veröffentlicht. 

Der UVP-Bericht enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, insbesondere die 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern. 

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 15.06.2020) schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch (E-Mail an: fb66@kreis-paderborn.de) bei der vorstehend genannten Behörde erhoben werden. 
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Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Geneh-
migungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 21.07.2020 ab 09.30 Uhr anberaumt. An diesem Tag werden die Einwen-
dungen für zwei weitere Änderungsvorhaben im Windpark Neuenbeken / Schwaney erörtert. 
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Besprechungsraum C.00.15 des Kreishauses Pader-
born, Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am da-
rauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt. 
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus be-
sonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenver-
treter, die Vertreter der Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht ha-
ben, sowie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausblei-
ben der Vertreter der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
Eine besondere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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140/2020 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
 33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/41330-19-600 
 
 Wesentliche Änderung einer Anlage zum Halten von Hennen  in Borchen - Alfen 
 
Herr Bernhard Huster, Eiserstr. 80, 33415 Verl beantragt gem. § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) eine Genehmigung zur wesentlichen Änderung einer Anlage 
zum Halten von Hennen auf dem Grundstück Am Kleeberg 22 in Borchen - Alfen (Gemarkung Alfen, 
Flur 5, Flurstück 309). Statt derzeit 26.260 Legehennen sollen zukünftig 50.000 Junghennen gehalten 
werden. Die Anlage soll nach Genehmigung der Änderung in Betrieb genommen werden. 
 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antrags-
unterlagen entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne 
des § 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 7.1.2.1 aufgeführt. Für das Verfahren und die Zulassungsentschei-
dung ist der Kreis Paderborn zuständig.  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen sowie bereits vorliegende entscheidungserheb-
lichen Berichte und Empfehlungen liegen in der Zeit vom 
 

15.04.2020 bis einschließlich 14.05.2020 
 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, und der Gemeinde Borchen, Zimmer 35, Unter 
der Burg 1, 33178 Borchen, aus. Sie können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden.  
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-
und-Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 15.06.2020) schriftlich oder elektronisch unter 
fb66@kreis-paderborn.de erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei einer der o.g. Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt 
nicht für ein sich anschließende Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an den Antragsteller zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein 
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wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Geneh-
migungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 04.08.2020 ab 9.30 Uhr anberaumt.  
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Rathaus der Gemeinde Borchen, Großer Sitzungssaal, 
Unter der Burg 1, 33178 Borchen, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden 
behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus be-
sonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenver-
treter, der Antragsteller und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie de-
ren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausblei-
ben des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besonde-
re Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann  
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141/2020 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/40305-20-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG) 

für die Errichtung und den Betreib einer Heizzentrale in 33161 Hövelhof 
 
 
Die Energieservice Westfalen Weser GmbH, Bahnhofstr. 40, 32278 Kirchlengern, beantragt für den 
Standort Lagerstraße, Gemarkung Hövelhof, Flur 23, Flurstück 188, eine Genehmigung nach § 4 des 
Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer aus mehre-
ren Komponenten bestehenden Heizzentrale (mit Erdgas betrieben) mit einer Feuerungswärmeleis-
tung von insgesamt 7,075 MW. 
 
Die v.g. Anlage ist Nr. 1.2.3.2 der Anlage 1 des UVPG als Vorhaben genannt, für das im Rahmen 
einer standortbezogenen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den 
Kriterien der Anlage 3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu 
berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung 
war, dass sich der Standort außerhalb jeglicher Schutzgebiete befindet und auch keine Auswirkungen 
auf das benachbarte FFH- und Vogelschutzgebiet Senne zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 

 
 


